
 
 
 
 

SATZUNG 
 

der 
 

WCM Beteiligungs- und Grundbesitz Aktiengesellschaft 
Frankfurt am Main 

 
 
 
 
 
 

I. Allgemeine Bestimmungen 

§ 1 Firma, Sitz, Dauer der Gesellschaft 

(1)  Die Aktiengesellschaft führt die Firma WCM Beteiligungs- und Grundbesitz-
Aktiengesellschaft. 

(2)  Der Sitz der Gesellschaft ist Frankfurt am Main. 

(3)  Die Dauer des Unternehmens ist nicht auf bestimmte Zeit beschränkt. 

§ 2 Gegenstand des Unternehmens 

(1)  Gegenstand des Unternehmens sind der Erwerb und die Verwaltung von in-und 
ausländischen Beteiligungen an Immobilien und Immobiliengesellschaften, 
einschließlich der Entwicklung, Vermietung und Verpachtung der Immobilien, im 
eigenen Namen und für eigene Rechnung. Die Gesellschaft kann den 
Unternehmensgegenstand über Tochtergesellschaften verwirklichen. 

(2)  Die Gesellschaft ist im Übrigen befugt, alle Geschäfte vorzunehmen, die geeignet 
erscheinen, den Gesellschaftszweck unmittelbar oder mittelbar zu fördern. Sie darf 
insbesondere auch Unternehmen mit gleichem oder anderem Geschäftszweck 
gründen sowie Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten. 

§ 3 Bekanntmachungen 

  Bekanntmachungen der Gesellschaft erfolgen im  Bundesanzeiger, soweit nicht 
zwingende gesetzliche Vorschriften etwas anderes bestimmen. 



II. Grundkapital und Aktien 

§ 4 Höhe und Einteilung des Grundkapitals 

(1)  Das Grundkapital der Gesellschaft beträgt EUR 109.793.244,00 und ist eingeteilt in 
Stück 109.793.244 Stückaktien. 

(2)  Die Aktien lauten auf den Inhaber. 

(3)  Anstelle von Aktienurkunden über eine Aktie kann die Gesellschaft Urkunden über 
mehrere Aktien (Sammelaktien) ausgeben. Der Anspruch auf Verbriefung der Aktien 
ist ausgeschlossen. 

(4)  Die Aktienurkunden sind mit der im Wege der mechanischen Vervielfältigung 
hergestellten Unterschrift des Vorstands in vertretungsberechtigter Form und des 
Aufsichtsratsvorsitzenden zu versehen und von einem Kontrollbeamten eigenhändig 
zu unterzeichnen. 

(5)  Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Grundkapital der 
Gesellschaft bis zum 29. Januar 2018 einmalig oder mehrmalig um bis zu  
EUR 48.648.025,00 durch Ausgabe von bis zu 48.648.025 Stückaktien gegen Bar- 
und/oder Sacheinlagen zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2013). Der Vorstand ist 
ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats den weiteren Inhalt der Aktienrechte 
und die Bedingungen der Aktienausgabe und der Durchführung der 
Kapitalerhöhungen festzulegen. 

Den Aktionären steht das gesetzliche Bezugsrecht zu. Die neuen Aktien können auch 
von einem Kreditinstitut oder von mehreren Kreditinstituten mit der Verpflichtung 
übernommen werden, sie den Aktionären zum  Bezug anzubieten (mittelbares 
Bezugsrecht). 

Der Vorstand ist jedoch ermächtigt,  mit Zustimmung des Aufsichtsrats das 
Bezugsrecht der Aktionäre in folgenden Fällen auszuschließen: 

a. für Spitzenbeträge 

b. bei Kapitalerhöhungen gegen Bareinlagen bis zu einem Betrag, der 10 % des 
Grundkapitals im Zeitpunkt des Wirksamwerdens dieser Ermächtigung oder, 
wenn das Grundkapital dann niedriger ist, im Zeitpunkt der Ausübung dieser 
Ermächtigung nicht übersteigt, wenn der Ausgabepreis der neuen Aktien den 
Börsenpreis der bereits börsennotierten Aktien gleicher Ausstattung nicht 
wesentlich im Sinne der §§ 203 Absatz 1 Satz 1 und Absatz 2 i. V. m. 186 
Abs. 3 Satz 4 AktG unterschreitet. Auf die vorgenannte 10 %-Grenze werden 
Aktien angerechnet, die aufgrund einer Ermächtigung der Hauptversammlung 
erworben und gemäß § 71 Absatz 1 Nr. 8 Satz 5 AktG i. V. m. § 186 Absatz 3 
Satz 4 AktG während der Laufzeit dieser Ermächtigung veräußert werden. 
Ferner sind auf diese Begrenzung diejenigen Aktien anzurechnen, die zur 
Bedienung von Bezugsrechten aus Options- und/oder 
Wandelschuldverschreibungen ausgegeben werden, sofern die Options- 
und/oder Wandelschuldverschreibungen in entsprechender Anwendung des  
§ 186 Absatz 3 Satz 4 AktG unter Ausschluss des Bezugsrechts ausgegeben 
werden,  

c. bei Kapitalerhöhungen gegen Sacheinlagen zur Gewährung von neuen Aktien 
zum Zweck des unmittelbaren oder mittelbaren Erwerbs von Unternehmen, 



Unternehmensteilen oder Beteiligungen an Unternehmen und von sonstigen 
Vermögensgegenständen, einschließlich Darlehens- und sonstigen 
Verbindlichkeiten. 

Der Aufsichtsrat ist ermächtigt, die Fassung der Satzung nach vollständiger oder 
teilweiser Durchführung der Kapitalerhöhung aus genehmigtem Kapital oder nach 
Ablauf der Ermächtigungsfrist entsprechend dem Umfang der Kapitalerhöhung aus 
genehmigtem Kapital anzupassen. 

(6)  Das Grundkapital ist um bis zu EUR 7.000.000,00 durch Ausgabe von bis zu 
7.000.000 neuen, auf den Inhaber lautenden Stückaktien bedingt erhöht (Bedingtes 
Kapital 2014). Die bedingte Kapitalerhöhung wird nur so weit durchgeführt, wie die 
Inhaber bzw. Gläubiger von Options- und/oder Wandlungsschuldverschreibungen, 
Gewinnschuldverschreibungen und/oder Genussrechten mit Options- und/oder 
Wandlungsrechten bzw. -pflichten, die die Gesellschaft oder ihre 
Konzerngesellschaften aufgrund des Ermächtigungsbeschlusses der 
Hauptversammlung vom 18. Dezember 2014 bis zum 17. Dezember 2019 
ausgegeben hat, von ihren Options- bzw. Wandlungsrechten aus diesen 
Schuldverschreibungen Gebrauch machen oder ihre Pflicht zur Optionsausübung 
bzw. Wandlung erfüllen, und zwar in allen Fällen jeweils soweit das Bedingte Kapital 
2014 nach Maßgabe der Anleihebedingungen der Schuldverschreibungen benötigt 
wird. Die Ausgabe der neuen Aktien erfolgt zu dem nach Maßgabe des vorstehend 
bezeichneten Ermächtigungsbeschlusses jeweils zu bestimmenden Options- bzw. 
Wandlungspreis. Die neuen Aktien nehmen vom Beginn des Geschäftsjahres an, in 
dem sie aufgrund der Ausübung von Options- bzw. Wandlungsrechten oder der 
Erfüllung von Options- bzw. Wandlungspflichten ausgegeben werden, am Gewinn 
teil. Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats die weiteren 
Einzelheiten der Durchführung der bedingten Kapitalerhöhung festzusetzen. 

III.  Vorstand 

§ 5 Zusammensetzung, Vertretung und Geschäftsführung 

(1)  Der Vorstand besteht aus einem Mitglied oder mehreren Mitgliedern. 

Der Aufsichtsrat bestellt die Vorstandsmitglieder und bestimmt ihre Zahl. Er kann ein 
Vorstandsmitglied zum Vorsitzenden des Vorstands ernennen, wenn der Vorstand 
aus mehreren Personen besteht. Der Aufsichtsrat kann auch stellvertretende 
Vorstandsmitglieder bestellen. 

(2)  Die Gesellschaft wird gesetzlich durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein 
Vorstandsmitglied in Gemeinschaft mit einem Prokuristen vertreten. Hat die 
Gesellschaft als Vorstand nur eine Person, so vertritt diese die Gesellschaft allein. 
Der Aufsichtsrat kann alle oder einzelne Vorstandsmitglieder von den 
Beschränkungen des § 181 BGB befreien, soweit diese mit sich als Vertreter eines 
Dritten Rechtsgeschäfte vornehmen. 

Stellvertretende Vorstandsmitglieder vertreten die Gesellschaft wie ordentliche 
Vorstandsmitglieder. 

(3)  Die Verteilung der Geschäfte unter den Mitgliedern des Vorstands sowie die 
Einzelheiten der Beschlussfassung des Vorstands regelt der Aufsichtsrat durch eine 
jederzeit abänderbare Geschäftsordnung. In dieser Geschäftsordnung ist auch 



festzulegen, welche Geschäfte – über die gesetzlich vorgesehenen Fälle hinaus – der 
Zustimmung des Aufsichtsrats bedürfen. 

III. Aufsichtsrat 

§ 6 Zusammensetzung und Wahl 

(1)  Der Aufsichtsrat besteht aus sechs Mitgliedern. 

(2)  Die Bestellung der Aufsichtsratsmitglieder erfolgt für die Zeit bis zur Beendigung der 
Hauptversammlung, die über die Entlastung des Aufsichtsrats für das vierte 
Geschäftsjahr nach Beginn der Amtszeit beschließt. Das Geschäftsjahr, in dem die 
Amtszeit beginnt, wird nicht mitgerechnet. Die Hauptversammlung kann für Mitglieder 
der Aktionäre bei der Wahl eine kürzere Amtszeit bestimmen. 

(3)  Wird ein Aufsichtsratsmitglied anstelle eines vorzeitig ausscheidenden Mitglieds 
gewählt, so besteht sein Amt für den Rest der Amtsdauer des ausscheidenden 
Mitglieds. 

(4)  Jedes ausscheidende Aufsichtsratsmitglied ist wieder wählbar. 

(5)  Jedes Mitglied des Aufsichtsrats kann sein Amt durch schriftliche Erklärung 
gegenüber dem Vorsitzenden des Aufsichtsrats oder dem Vorstand mit einer Frist 
von mindestens einem Monat auch ohne wichtigen Grund niederlegen. 

§ 7 Vorsitzender und Stellvertreter 

(1)  Der Aufsichtsrat wählt aus seiner Mitte einen Vorsitzenden und einen Stellvertreter. 

(2)  Nach der Hauptversammlung, die alle von der Hauptversammlung zu bestimmenden 
Aufsichtsratsmitglieder gewählt hat, findet eine Aufsichtsratssitzung statt, zu der es 
keiner besonderen Einladung bedarf. In dieser Sitzung wählt der Aufsichtsrat für die 
Dauer seiner Amtszeit unter Vorsitz des an Lebensjahren ältesten 
Aufsichtsratsmitglieds der Aktionäre aus seiner Mitte einen Vorsitzenden und einen 
Stellvertreter. Scheidet der Vorsitzende oder der Stellvertreter vor Ablauf der Amtszeit 
aus dem Amt aus, so hat der Aufsichtsrat für die restliche Amtszeit des 
Ausgeschiedenen eine Neuwahl vorzunehmen. 

(3)  Der Stellvertreter des Aufsichtsratsvorsitzenden hat die gesetzlichen und 
satzungsgemäßen Rechte und Pflichten des Vorsitzenden wahrzunehmen, wenn 
dieser verhindert ist. 

(4)  Der Aufsichtsrat kann aus seiner Mitte einen oder mehrere Ausschüsse bilden und 
deren Aufgaben und Befugnisse festsetzen. 

§ 8 Vertraulichkeit 

Alle Verhandlungen und Beschlüsse des Aufsichtsrats sind vertraulich. Die Mitglieder des 
Aufsichtsrats haben – auch nach dem Ausscheiden aus dem Amt – über sämtliche 
vertrauliche Informationen, insbesondere Verhandlungen und Beschlüsse des 
Aufsichtsrats sowie Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse, die ihnen durch die Tätigkeit im 



Aufsichtsrat bekannt werden, Stillschweigen zu bewahren. Will ein Mitglied des 
Aufsichtsrats Informationen an Dritte weitergeben, von denen nicht mit Sicherheit 
auszuschließen ist, dass sie vertraulich sind und/oder Betriebs- bzw. 
Geschäftsgeheimnisse betreffen, so ist er verpflichtet, den Vorsitzenden des 
Aufsichtsrats oder seinen Stellvertreter vorher zu unterrichten und ihm Gelegenheit zur 
Stellungnahme zu geben. Ausscheidende Aufsichtsratsmitglieder haben die in ihrem 
Besitz befindlichen vertraulichen Unterlagen der Gesellschaft an den 
Aufsichtsratsvorsitzenden oder seinen Stellvertreter zurückzugeben. 

§ 9 Satzungsänderung 

Dem Aufsichtsrat ist die Befugnis eingeräumt, Änderungen und Ergänzungen der 
Satzung zu beschließen, die nur die Fassung betreffen. 

§ 10 Einberufung, Beschlussfähigkeit und Beschlussfassung 

(1)  Aufsichtsratssitzungen werden vom Vorsitzenden oder seinem Stellvertreter 
einberufen, so oft das Gesetz oder die Geschäfte es erfordern; der Aufsichtsrat tagt 
mindestens viermal während eines Geschäftsjahres. 

(2)  Der Aufsichtsrat ist beschlussfähig, wenn drei Mitglieder persönlich oder durch 
schriftliche Stimmabgabe an der Beschlussfassung teilnehmen. 

(3)  Zur Beratung über einzelne Gegenstände der Verhandlung können Sachverständige 
und Auskunftspersonen zugezogen werden. 

(4)  Die Art der Abstimmung bestimmt der Vorsitzende. Bei Stimmengleichheit gibt die 
Stimme des Vorsitzenden des Aufsichtsrats den Ausschlag (Stichentscheid); dies gilt 
auch bei Wahlen. Ein Stichentscheid steht – auch soweit der Vorsitzende nicht an der 
Abstimmung teilnimmt – dessen Stellvertreter nicht zu. 

(5)  Beschlüsse können auch ohne Einberufung einer Sitzung schriftlich, telegrafisch, 
fernmündlich, per E-Mail oder per Videokonferenz gefasst werden, wenn der 
Vorsitzende es anordnet und entweder die teilnehmenden Mitglieder des 
Aufsichtsrats durch Telekommunikationsmittel miteinander in Verbindung stehen und 
den Beschlussgegenstand erörtern können und kein Mitglied des Aufsichtsrats dem 
Verfahren widerspricht. 

(6)  Über die Sitzungen des Aufsichtsrats ist eine Niederschrift anzufertigen, die der 
Vorsitzende zu unterzeichnen hat. 

(7)  Willenserklärungen des Aufsichtsrats und etwaiger Ausschüsse werden namens des 
Aufsichtsrats durch den Vorsitzenden oder seinen Stellvertreter abgegeben. 

§ 11 Vergütung 

(1)  Die Mitglieder des Aufsichtsrats erhalten ab dem 1. Januar 2015 eine feste jährliche 
Vergütung von € 10.000,00, der stellvertretende Vorsitzende das Doppelte und der 
Vorsitzende das Dreifache des vorgenannten Betrages. 

 



(2)  Daneben werden dem Aufsichtsrat Auslagen, die mit der Aufsichtsratstätigkeit 
zusammenhängen, sowie die auf die einzelne Vergütung der Aufsichtsratsmitglieder 
entfallene Umsatzsteuer erstattet. 

(3)  Die Mitglieder des Aufsichtsrats, die einem Ausschuss im Sinne des § 7 Absatz 4 
angehören, erhalten über die Vergütung nach Absatz 1 hinaus keine zusätzliche 
Vergütung. 

IV. Hauptversammlung 

§ 12 Aufgabe 

Die ordentliche Hauptversammlung wird innerhalb der ersten acht Monate eines 
Geschäftsjahres abgehalten. Sie beschließt insbesondere über die Verwendung des 
Bilanzgewinns, über die Entlastung des Vorstands und des Aufsichtsrats, über die Wahl 
von Aufsichtsräten, über die Wahl des Abschlussprüfers und in den vom Gesetz 
vorgesehen Fällen über die Feststellung des Jahres- und des Konzernabschlusses sowie 
den Lagebericht für die Gesellschaft und den WCM-Konzern und auf Antrag des 
Vorstands der Gesellschaft über besondere Angelegenheiten. 

Der Vorsitzende kann die Aufzeichnung und Übertragung der Hauptversammlung über 
elektronische Medien zulassen. 

§ 13 Einberufung vor Ort 

(1)  Die Hauptversammlung wird durch den Vorstand oder durch den Aufsichtsrat an den 
Sitz der Gesellschaft oder einen deutschen Börsenplatz einberufen. 

(2)  Die Einberufung der Hauptversammlung muss, soweit gesetzlich keine kürzere Frist 
zulässig ist, mindestens 30 Tage vor dem Tag der Hauptversammlung  bekannt 
gemacht werden. Die Einberufungsfrist verlängert sich um die Tage der Anmeldefrist 
(§ 14 Absatz 1). Der Tag der Hauptversammlung und der Tag der Einberufung sind 
hierbei nicht mitzurechnen. 

Die Bekanntmachung der Einberufung der Hauptversammlung erfolgt im 
Bundesanzeiger mit den gesetzlich erforderlichen Angaben. 

§ 14 Recht zur Teilnahme an der Hauptversammlung 

(1)  Aktionäre sind zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des 
Stimmrechts nur berechtigt, wenn sie sich vor der Hauptversammlung angemeldet 
haben. Die Anmeldung muss der Gesellschaft unter der in der Einberufung hierfür 
mitgeteilten Adresse in Textform und in deutscher  oder englischer Sprache 
mindestens sechs Tage vor der Hauptversammlung zugehen. Der Tag der 
Hauptversammlung und der Tag des Zugangs sind nicht mitzurechnen. 

(2)  Aktionäre haben darüber hinaus ihre Berechtigung zur Teilnahme an der 
Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts nachzuweisen. Dies hat 
durch Vorlage eines in Textform in deutscher oder englischer Sprache erstellten  
Nachweises über den Anteilsbesitz durch das depotführende Institut zu erfolgen. Der 
Nachweis des Anteilsbesitzes muss sich auf den Beginn des 21. Tages vor der 



Hauptversammlung beziehen und der Gesellschaft unter der in der Einberufung 
hierfür mitgeteilten Adresse mindestens sechs Tage vor der Hauptversammlung 
zugehen. Der Tag der Hauptversammlung und der Tag des Zugangs sind nicht 
mitzurechnen. 

§ 15 Stimmrecht und Leitung 

(1)  Jede Aktie gewährt in der Hauptversammlung eine Stimme. 

(2)  Beschlüsse der Hauptversammlung werden, soweit das Gesetz nicht zwingend 
anderes vorschreibt, mit einfacher Mehrheit der abgegebenen Stimmen und, soweit 
eine Kapitalmehrheit erforderlich ist, mit einfacher Kapitalmehrheit gefasst. 

(3)  Die Hauptversammlung leitet der Vorsitzende des Aufsichtsrats. Wenn er verhindert 
ist, wird die Hauptversammlung von einem anderen Aufsichtsratsmitglied der 
Anteilseigner geleitet, das vom Vorsitzenden des Aufsichtsrats bestimmt wird. 
Unterbleibt eine solche Bestimmung durch den Vorsitzenden des Aufsichtsrats, wird 
ein Aufsichtsratsmitglied der Anteilseigner unmittelbar vor der Hauptversammlung 
von den anwesenden Mitgliedern des Aufsichtsrats mit einfacher Stimmenmehrheit 
zum Versammlungsleiter gewählt. 

(4)  Der Vorsitzende bestimmt die Form und die weiteren Einzelheiten der Abstimmung. 

(5)  Der Versammlungsleiter kann eine von der Ankündigung der Tagesordnung 
abweichende Reihenfolge der Verhandlungsgegenstände bestimmen. 

(6)  Der Vorsitzende kann das Frage- und Rederecht der Aktionäre zeitlich angemessen 
beschränken. Er ist insbesondere berechtigt, zu Beginn der Hauptversammlung oder 
während ihres Verlaufs einen zeitlich angemessenen Rahmen für den ganzen 
Hauptversammlungsverlauf, für einzelne Tagesordnungspunkte oder für einzelne 
Redner zu setzen. 

V. Jahresabschluss und Gewinnverwendung 

§ 16 Geschäftsjahr 

Das Geschäftsjahr der Gesellschaft ist das Kalenderjahr. 

§ 17 Aufstellung des Jahresabschlusses 

(1)  In den ersten drei Monaten eines jeden Geschäftsjahres hat der Vorstand für das 
vergangene Geschäftsjahr die Jahresbilanz, die Gewinn- und Verlustrechnung und 
den Anhang (Jahresabschluss) sowie den Lagebericht aufzustellen und mit dem 
Vorschlag für den Beschluss der Hauptversammlung über die Verwendung des 
Bilanzgewinns dem Aufsichtsrat unverzüglich zuzuleiten. 

(2)  Spätestens innerhalb der ersten acht Monate des neuen Geschäftsjahres sind 
Jahresabschluss, Lagebericht und zusätzliche Erläuterungen sowie der Bericht des 
Aufsichtsrats und der Vorschlag für die Verwendung eines Bilanzgewinns der 
Hauptversammlung vorzulegen. 



§ 18 Gewinnverwendung 

Der sich aus der Jahresbilanz ergebende Bilanzgewinn wird an die Aktionäre im 
Verhältnis der Anzahl der von ihnen gehaltenen Aktien zu der Gesamtzahl der 
ausgegebenen Aktien ausgeschüttet, soweit die Hauptversammlung keine andere 
Verwendung beschließt. 

Die Hauptversammlung kann anstelle oder neben einer Barausschüttung auch eine 
Sachausschüttung beschließen. 

 


